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Todesfallbeihilfe bei Ärzten: 
Nicht-Aufnahme in Steuererklärung muss nicht strafbar sein 

 
Todesfallbeihilfen der Ärztekammer sind ein-
kommensteuerpflichtig. In einer aktuellen Ent-
scheidung stellte sich die Frage, ob es sich bei 
Nicht-Erklären einer Todesfallbeihilfe um eine 
Abgabenhinterziehung handelt. 
Im Jahr 2011 erhielt die Tochter (Beschwerdeführe-
rin) von der Ärztekammer aufgrund des Ablebens 
ihres Vaters eine sogenannte Todesfallbeihilfe in 
Höhe von € 27.901. Die Todesfallbeihilfe setzt sich 
aus Hinterbliebenenunterstützung und Bestattungs-
beihilfe zusammen. Diese steuerpflichtigen Einkünf-
te nahm die Beschwerdeführerin nicht in ihre Ein-
kommensteuererklärung für das Jahr 2011 auf. 
Im Zuge der Verlassenschaft kamen mehrere Le-
bensversicherungen zur Auszahlung, wobei keine 
einkommensteuerpflichtig war. Die Beschwerdefüh-
rerin dachte, dass auch die Todesfallbeihilfe nicht 
der Einkommensteuerpflicht unterliegt und gab an, 
es habe ihr an dem steuerlichen Spezialwissen 
gefehlt. 
 
Das Finanzamt ging hingegen von vorsätzlich hin-
terzogenen Abgaben aus und nahm mit Bescheid 
vom 27.8.2019 das Verfahren betreffend Einkom-
mensteuer 2011 wieder auf und setzte die Todes-
fallbeihilfe im Rahmen der Einkünfte aus selbständi-
ger Arbeit fest. Strittig ist im vorliegenden Fall, ob es 
sich um eine hinterzogene Abgabe handelt und 
daher von einer verlängerten Verjährungsfrist von 
zehn Jahren auszugehen ist. Sollte keine hinterzo-
gene Abgabe vorliegen, beträgt die Verjährungsfrist 
fünf Jahre und es hätte der Bescheid des Finanzam-
tes nicht ergehen dürfen. 

Gemäß dem Bundesfinanzgericht (BFG) macht sich 
der Abgabenhinterziehung nach dem Finanzstrafge-
setz schuldig, wer vorsätzlich unter Verletzung 
einer abgaberechtlichen Anzeige, Offenlegungs- 
oder Wahrheitspflicht eine Abgabenverkürzung be-
wirkt. Die Beschwerdeführerin hat glaubhaft darge-
legt, dass neben den Vermögenswerten, die in die 
Verlassenschaft Eingang gefunden haben, auch 
mehrere Lebensversicherungen ausbezahlt worden 
sind, die einkommensteuerrechtlich nicht zu berück-
sichtigen waren. Sie irrte über die steuerrechtliche 
Einordnung der Todesfallbeihilfe. Dieser Irrtum ist 
als entschuldbar einzustufen. 
 
Das BFG geht daher davon aus, dass der Be-
schwerdeführerin kein Vorsatz anzulasten ist. Da 
somit keine hinterzogene Abgabe vorliegt, ist die 
zehnjährige Verjährungsfrist nicht anzuwenden. Bei 
Bescheiderlassung war die Verjährung bereits ein-
getreten. Somit bestand kein Recht mehr für die 
Finanzverwaltung, die Abgabenfestsetzung durch-
zuführen. 
 
Hinweis 
Bitte beachten Sie, dass Todesfallbeihilfen der Ärz-
tekammer einkommensteuerpflichtig sind. Diese 
stellen Einkünfte aus selbstständiger Arbeit dar und 
müssen beim Rechtsnachfolger versteuert werden. 
Wir unterstützen Sie gerne bei der Erstellung und 
Einreichung der erforderlichen Steuererklärung. 
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Wiedereinführung des Investitionsfreibetrages 
 
Der Investitionsfreibetrag von 10% bzw. 15% ist 
erstmalig auf nach dem 31.12.2022 angeschaffte 
oder hergestellte Wirtschaftsgüter anzuwenden. 
Der Investitionsfreibetrag kann nur für Wirtschafts-
güter geltend gemacht werden, die unter anderem 
eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von min-
destens 4 Jahren haben, und folgt folgenden 
Grundsätzen: 

 Der Investitionsfreibetrag beträgt 10% der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten. 
Für Wirtschaftsgüter, deren Anschaffung 
oder Herstellung dem Bereich Ökologisie-
rung zuzuordnen ist, erhöht sich der Investi-
tionsfreibetrag auf 15% der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten. 

 Der Investitionsfreibetrag kann nur im Jahr 
der Anschaffung oder Herstellung geltend 
gemacht werden. Erstreckt sich die An-
schaffung oder Herstellung von Anlagegü-
tern über mehr als ein Wirtschaftsjahr, kann 
der Investitionsfreibetrag bereits von akti-
vierten Teilbeträgen der Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten, die auf das einzelne 
Wirtschaftsjahr entfallen, geltend gemacht 
werden. 

 Die Absetzung für Abnutzung wird durch 
den Investitionsfreibetrag nicht berührt. 

 Der Investitionsfreibetrag kann insgesamt 
(betriebsbezogen) höchstens von Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten in Höhe von 
€ 1 Mio. pro Wirtschaftsjahr geltend ge-
macht werden. 

 Die Inanspruchnahme des Investitionsfrei-
betrages setzt betriebliche Einkunftsarten 
sowie die Gewinnermittlung durch Betriebs-
vermögensvergleich oder vollständige Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung voraus. Eine 
Gewinn-Pauschalierung schließt den Inves-
titionsfreibetrag aus. 

Von der Inanspruchnahme des Investitionsfreibetra-
ges ausgenommen sind insbesondere 

 Wirtschaftsgüter, die für den investitionsbe-
dingten Gewinnfreibetrag verwendet wer-
den; 

 Wirtschaftsgüter, für die eine Sonderform 
der Absetzung für Abnutzung (AfA) vorge-
sehen ist. Dies gilt insbesondere für Ge-
bäude sowie PKW und Kombinationskraft-
wagen, ausgenommen Kfz mit einem CO2-
Emissionswert von 0 g/km; 

 geringwertige oder gebrauchte Wirtschafts-
güter; 

 unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht 
den Bereichen Digitalisierung, Ökologisie-
rung und Gesundheit/Life-Science zuzuord-
nen sind; 

Sollten Sie Investitionen in Ihrem Unternehmen 
planen, kontaktieren Sie uns bitte. Wir unterstützen 
Sie bei der steuerlich optimalen Durchführung. 

 

 
 

Vorsicht bei Kauf einer GmbH mit Verlustvorträgen 
 
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) entschied, 
dass aufgrund eines Wechsels des Unterneh-
mensgegenstandes zusammen mit einem ent-
geltlichen Gesellschafter- und Geschäftsführer-
wechsel die Verlustvorträge einer verkauften 
GmbH verloren gehen. 
Der Verlustvortrag einer Körperschaft, die entgeltlich 
übertragen wird, steht ab dem Zeitpunkt nicht mehr 
zu, an dem die wirtschaftliche Identität einer Körper-
schaft nicht mehr gegeben ist.  
Folgende Voraussetzungen müssen vorliegen, dass 
nach dem „Gesamtbild der Verhältnisse“ die wirt-
schaftliche Identität verloren geht: 

 wesentliche Änderung der organisatori-
schen Struktur und 

 wesentliche Änderung der wirtschaftlichen 
Struktur im Zusammenhang mit einer 

 wesentlichen Änderung der Gesellschaf-
terstruktur 

Eine wesentliche Änderung der organisatorischen 
Struktur liegt vor, wenn alle oder die überwiegende 
Mehrheit des Leitungs- und Verwaltungspersonals 
der Körperschaft auf einmal oder schrittweise er-
setzt werden. Dabei ist lediglich auf jene Personen 
abzustellen, die auch tatsächlich die Geschäfte 
führen. 

Eine Änderung der wirtschaftlichen Struktur liegt 
vor, wenn die aus Vermögen und Tätigkeit gebildete 
wirtschaftliche Einheit (bezogen auf sämtliche bishe-
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rige Tätigkeitsbereiche) der Körperschaft verloren 
geht. 

Eine wesentliche Änderung der Gesellschaf-
terstruktur liegt jedenfalls vor, wenn sich mehr als 
75% der bisherigen Eigentümer geändert haben. Ob 
eine wesentliche Änderung vorliegt, ist im Einzelfall 
zu beurteilen. 

VwGH-Entscheidung 

Im vorliegenden Fall wurde der Unternehmensge-
genstand einer GmbH nach dem Gesellschafter- 
und Geschäftsführerwechsel von der reinen Vermö-
gensverwaltung auf einen operativen Betrieb umge-
stellt. Für die operative Tätigkeit wurde bei der 
GmbH Personal eingestellt und die Umsätze wurden 
erheblich ausgeweitet.  

Strittig war, ob durch die Umstellung der Geschäfts-
tätigkeit auch eine wesentliche Änderung der 
wirtschaftlichen Struktur eingetreten war, sodass 
nach dem Gesamtbild der Verhältnisse die Identität 
des Steuerpflichtigen wirtschaftlich nicht mehr ge-
geben war.  

Der VwGH sah dadurch, dass nunmehr ein operati-
ver Betrieb und keine reine Vermögensverwaltung 

betrieben wurde, eine wesentliche Änderung der 
wirtschaftlichen Struktur. In Zusammenhang mit der 
unstrittigen Änderung der organisatorischen Struktur 
(Geschäftsführung) und der Gesellschafterstruktur 
war nach dem Gesamtbild der Verhältnisse die 
Identität des Steuerpflichtigen nicht mehr gegeben. 
Somit war der so genannte „Mantelkauftatbestand“ 
erfüllt, was den Verlust der Verlustvorträge, die in 
der GmbH erwirtschaftet worden waren, zur Folge 
hatte.  

Hinweis 
Die Verlustvorträge können jedoch trotz Vorlie-
gens des Mantelkauftatbestandes erhalten blei-
ben, wenn die Änderungen zum Zweck der Sanie-
rung der Körperschaft mit dem Ziel der Erhaltung 
eines wesentlichen Teiles der Arbeitsplätze erfol-
gen. 

Sollten Sie Umstrukturierungen oder Käufe von 
Körperschaften planen, die Verlustvorträge besit-
zen, ersuchen wir Sie, uns vorab zu kontaktieren, 
um die Gefahr zu vermeiden, diese zu verlieren. 

 

 
 

Begünstigte Sanierungsgewinnbesteuerung 
bei außergerichtlichen Sanierungen 

 
Die Sanierungsgewinnbesteuerung wurde auf 
außergerichtliche Sanierungen ausgeweitet. Die 
Regelung ist bereits ab der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 2021 anzuwenden. 
Sanierungsgewinne sind Gewinne, die durch Ver-
mehrungen des Betriebsvermögens infolge eines 
gänzlichen oder teilweisen Erlasses von Schulden 
zum Zwecke der Sanierung entstanden sind. Die 
Höhe des Sanierungsgewinnes ergibt sich aus der 
Summe der Schuldnachlässe abzüglich der mit 
diesen wirtschaftlich in Zusammenhang stehenden 
Sanierungskosten. 
 
Bei Vorliegen eines Sanierungsgewinns (Schuld-
nachlass, Sanierungsbedürftigkeit, Sanierungsab-
sicht, Sanierungseignung) in Folge einer Quotener-
füllung im gerichtlichen Insolvenzverfahren ist eine 
begünstigte Besteuerung vorgesehen. Dabei ist 
wie folgt vorzugehen: 

1. Es ist die rechnerische Steuer sowohl ein-
schließlich als auch ausschließlich der Sa-
nierungsgewinne zu ermitteln 

2. Der Unterschiedsbetrag ist mit jenem Pro-
zentsatz zu vervielfachen, der dem Forde-

rungsnachlass entspricht (100% abzüglich 
Sanierungsplanquote) 

3. Das Ergebnis ist von der nach Z 1 ermittel-
ten Steuer einschließlich der Sanierungs-
gewinne abzuziehen 
 

Diese Begünstigung greift unter bestimmten Vo-
raussetzungen ab der Veranlagung 2021 nun 
auch für außergerichtliche Sanierungen, soweit 
eine Vergleichbarkeit mit gerichtlichen Sanierungen 
vorliegt. Von einer Vergleichbarkeit soll gemäß Er-
läuterungen zum Initiativantrag dann auszugehen 
sein, wenn Gläubiger, die zumindest 50 % des Ge-
samtobligos vertreten, an der außergerichtlichen 
Sanierung teilnehmen. 

Beispiel: 
Im Jahr 2021 wird bei einer GmbH ein Sanierungs-
plan mit einer Quote von 20% rechtskräftig bestätigt. 
Die Sanierungsplanquote wird noch im Jahr 2021 
voll erfüllt. Die Voraussetzungen für einen Sanie-
rungsgewinn liegen vor. Es entsteht ein Sanie-
rungsgewinn in Höhe von € 46.000. Das Einkom-
men inkl. Sanierungsgewinn beträgt € 69.000, jenes 
ohne Sanierungsgewinn würde € 23.000 betragen. 
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Steuer mit Sanierungsgewinn (€ 69.000 x 25%) = 
17.250 

Steuer ohne Sanierungsgewinn (€ 23.000 x 25%) = 
5.750 

Differenz = 11.500 

Von dieser Differenz von € 11.500 sind 80%, somit 
€ 9.200, nicht festzusetzen. Insgesamt ergibt sich 
somit eine Körperschaftsteuer von € 17.250 abzüg-
lich € 9.200 = € 8.050. 

 
 

Immobilien: Geschenkt oder gekauft? 
 
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) sah) ein 
entgeltliches Rechtsgeschäft erst dann gege-
ben, wenn die Gegenleistung zumindest 75 % 
des Verkehrswertes der übergebenen Liegen-
schaft beträgt. Diese Entscheidung sollte insbe-
sondere bei der Übertragung von Immobilien im 
Familienbereich berücksichtigt werden. 
Grundsätzlich sind sämtliche Gewinne aus der Ver-
äußerung von Grundstücken (Grund und Boden, 
Gebäuden und grundstücksgleichen Rechten) steu-
erpflichtig. Diese Einkünfte unterliegen üblicher-
weise einem Steuersatz von 30 % und wirken nicht 
progressionserhöhend für das Resteinkommen. 
Hingegen lösen unentgeltliche Vorgänge wie etwa 
eine Schenkung keine Immobilienertragsteuer aus. 
Müssen jedoch für die Schenkung des Grundstücks 
Ausgleichszahlungen geleistet werden, ist zu prü-
fen, ob eine gemischte Schenkung vorliegt, die der 
Immobilienertragsteuer unterliegt. 
 
Bei einer gemischten Schenkung liegt entweder 
zur Gänze ein entgeltlicher Vorgang, welcher Im-
mobilienertragsteuer auslöst, oder ein unentgeltli-
cher Vorgang vor. Nach der Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes setzt die Annahme einer 
als unentgeltlich einzustufenden, gemischten 
Schenkung neben 

 einem offenbaren Wertmissverhältnis zwi-
schen Leistung (Grundstück) und Gegen-
leistung (Leistung von Ausgleichszahlun-
gen) 

 ein zumindest teilweises "Bereichern wol-
len" voraus. 

Erkenntnis des VwGH 

Nach einem aktuellen Erkenntnis des Verwaltungs-
gerichtshofes (VwGH) liegt ein entgeltliches und 
somit steuerpflichtiges Rechtsgeschäft vor, wenn 
der Wert der Gegenleistung um nicht mehr als 25 

% vom Wert der übertragenen Liegenschaft ab-
weicht.  
Diesem Erkenntnis liegt folgender Sachverhalt zu-
grunde: Die beiden Eltern „schenkten“ an ihre Toch-
ter eine Liegenschaft mit einem Verkehrswert von € 
844.178. Dafür musste die Tochter aus ihrer eige-
nen Vermögenssphäre an ihre Geschwister € 
633.134,10 als Ausgleichszahlung tätigen. Der Va-
ter ersuchte das Finanzamt um Rechtsauskunft, ob 
die „Schenkung“ der Liegenschaft der Immobiliener-
tragsteuer (ImmoESt) unterliegt. Das Finanzamt 
sowie das Bundesfinanzgericht (BFG) sahen darin 
einen entgeltlichen Vorgang, weil die Gegenleistung 
(Ausgleichszahlung) 50 % des Verkehrswerts der 
Liegenschaft überstieg.  

Der VwGH bestätigte zwar das Ergebnis der Vo-
rinstanz, dass diese Übertragung der Liegenschaft 
auf die Tochter der ImmoESt unterliegt. Er führte 
jedoch aus, dass die 50%-Grenze nicht anwend-
bar ist. Hingegen ist bei Immobilienübertragungen in 
der Regel von einem entgeltlichen Vorgang auszu-
gehen, wenn der Wert der Gegenleistung um nicht 
mehr als 25 % vom Wert des übertragenen Wirt-
schaftsgutes abweicht. Im vorliegenden Fall hat sich 
die Tochter verpflichtet, als Gegenleistung Zahlun-
gen an ihre Geschwister (Ausgleichzahlung) im 
Ausmaß von 75 % des Verkehrswerts der Liegen-
schaft zu leisten. Somit war der Vorgang als entgelt-
lich zu werten.  

Bei der Übertragung von Liegenschaften, die dem 
Grunde nach Schenkungen darstellen sollten, ist zu 
prüfen, ob dies auch aus ertragsteuerlicher Sicht 
gilt. Andernfalls können nachteilige steuerliche Kon-
sequenzen drohen. 

Eine sorgfältige Prüfung im Vorfeld ist daher 
dringend zu empfehlen. 
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Degressive Abschreibung bis 31.12.2022 verlängert 
 
Für Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens be-
steht derzeit die Möglichkeit, eine maximal 30%-
ige degressive Absetzung für Abnutzung in An-
spruch zu nehmen. Diese wurde um ein Jahr bis 
Ende 2022 verlängert. 
Bei abnutzbarem Anlagevermögen (z.B. Büroein-
richtung, PC) ist der dadurch bedingte Wertverlust in 
Form einer Abschreibung als Betriebsausgabe 
steuerlich geltend zu machen (Absetzung für Abnut-
zung = AfA). 
Als konjunkturfördernde Maßnahme kann – alterna-
tiv zur bereits bestehenden linearen AfA – für be-
stimmte Wirtschaftsgüter eine degressive Abschrei-
bung vorgesehen werden. Die steuerliche Berück-
sichtigung einer degressiven AfA steht unabhängig 
von der Gewinnermittlungsart zu und ermöglicht 
daher eine Angleichung der unternehmensrechtli-
chen Rechnungslegung mit dem Steuerrecht. 
 
Unterschied zwischen linearer und degressiver 
Abschreibung 
 
Im Unterschied zur linearen Abschreibung (gleich-
bleibende AfA-Beträge über die gesamte betriebs-
gewöhnliche Nutzungsdauer) kommt bei der de-
gressiven Abschreibung ein unveränderlicher pro-
zentueller AfA-Satz (max. 30%) vom jeweiligen 
(Rest)Buchwert zur Anwendung. Die Summe der 
Abschreibungen ist in beiden Varianten in absoluten 
Zahlen über die gesamte Abschreibungsdauer ident. 
Mit der degressiven Abschreibung kann jedoch, 
insbesondere bei Ansetzen des Maximalbetrages 
von 30%, in den ersten Jahren eine wesentlich 
höhere Abschreibung von neuen Anlageninvestiti-

onen und damit eine geringere steuerliche Bemes-
sungsgrundlage erreicht werden (AfA-
Vorzieheffekt). 
 
Welche Wirtschaftsgüter können degressiv ab-
geschrieben werden? 
 
Die degressive AfA ist für ungebrauchte, nach dem 
30.6.2020 angeschaffte oder hergestellte Wirt-
schaftsgüter anwendbar. Bei bereits davor ange-
schafften Wirtschaftsgütern kann nicht zur degressi-
ven Afa gewechselt werden.  
 
Ausgenommen sind: 

 Wirtschaftsgüter, für die eine AfA-
Sonderform vorgesehen ist (Gebäude, Fir-
menwerte und Kraftfahrzeuge mit Ausnah-
me Elektroautos) 

 Unkörperliche Wirtschaftsgüter, sofern sie 
nicht den Bereichen Digitalisierung, Ökolo-
gisierung sowie Gesundheit/Life-Science 
zuzuordnen sind 

 Gebrauchte Wirtschaftsgüter 

 Anlagen, die der Förderung, dem Transport 
oder der Speicherung fossiler Energieträger 
dienen sowie Anlagen, die fossile Energie-
träger direkt nutzen 

Die Option der degressiven Abschreibung ist eine 
attraktive Alternative zur linearen Abschreibung und 
sollte bei Erwerb oder Herstellung neuer Wirt-
schaftsgüter jedenfalls überlegt werden. 
 

 
 

Ökosoziale Steuerreform 2022 
 
Neben dem neuen Investitionsfreibetrag und der 
Verlängerung der degressiven Abschreibung 
wurden im Rahmen der Ökosozialen Steuerre-
form 2022 folgende Änderungen beschlossen. 
Reduktion des Einkommensteuersatzes 
Jahreseinkommen bis € 11.000 bleiben weiterhin 
steuerfrei. Für Einkommen zwischen € 11.000 und € 
18.000 wurde der Steuersatz bereits von 25% auf 
20% gesenkt. In der Einkommensstufe zwischen € 
18.000 und € 31.000 Euro wird ab 1.7.2022 der 
Steuersatz von 35% auf 30% gesenkt, wobei ab 
1.1.2022 ein Mischsatz von 32,5% zur Anwendung 
kommt.  

In weiterer Folge wird ab 1.7.2023 die 3. Tarifstufe 
(Einkommen zwischen € 31.000 und € 60.000) von 
42% auf 40% reduziert – hier kommt ab 1.1.2023 
ein Mischsatz von 41% zur Anwendung. 

Familienbonus Plus 
Der jährliche Familienbonus Plus wird ab 1.7.2022 
von € 1.500 auf € 2.000 pro Kalenderjahr und 
Kind bis zum vollendeten 18. Lebensjahr erhöht, bei 
Kindern ab 18 Jahren von € 500 auf € 650 /Jahr. 
Der Kindermehrbetrag beträgt derzeit € 250 pro 
Kind und steigt bis 2024 stufenweise auf € 450. 

Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag und Pensi-
onistenabsetzbetrag 
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Der Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag („SV-
Bonus“) und der (erhöhte) Pensionistenabsetzbe-
trag werden angehoben. Für Arbeitnehmer wird der 
SV-Bonus auf € 650 erhöht. Gleichzeitig wird die 
Einschleifregelung auf Einkommen von € 16.000 bis 
€ 24.500 ausgeweitet. Für Pensionisten werden der 
Pensionistenabsetzbetrag auf € 825 und der er-
höhte Pensionistenabsetzbetrag auf € 1.214 an-
gehoben. Gleichzeitig werden die Beträge der Pen-
sionseinkünfte, für die die Einschleifregelungen 
anzuwenden sind, erhöht.  

Die Erhöhung der SV-Rückerstattung und die Anhe-
bung des Pensionistenabsetzbetrages erfolgen 
bereits rückwirkend für das Veranlagungsjahr 2021. 

 

Krankenversicherung 
Selbständige und Bauern mit niedrigen und mittle-
ren Einkommen erhalten - abhängig von der Höhe 
der monatlichen Beitragsgrundlage - eine Beitrags-
gutschrift im Bereich der Krankenversicherung. 

Entsprechend einer gesetzlich festgelegten Staffe-
lung beträgt diese zwischen € 90 Euro und € 315. 

Körperschaftsteuersatz 
Der Körperschaftsteuersatz wird gesenkt, und zwar 
ab 2023 auf 24% und ab 2024 auf 23%. 

Beteiligung von Mitarbeitern 
Die Beteiligung von Mitarbeitern am Erfolg des Un-
ternehmens ist bis zu € 3.000/Jahr für bestimmte 
Mitarbeitergruppen begünstigt. 

Geringwertige Wirtschaftsgüter 
Die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirt-
schaftsgütern wird von derzeit € 800 auf künftig € 
1.000 angehoben. Die neue Rechtslage gilt ab 
1.1.2023. 

Gewinnfreibetrag 
Der Grundfreibetrag (Teil des Gewinnfreibetrags) 
wird von 13 % auf 15 % erhöht. 

 
 

Verlängerung von Aufstellungs- und Firmenbuch-
Offenlegungsfristen 

 
Kapitalgesellschaften, wie beispielsweise 
GmbHs und AGs, müssen binnen spätestens 
fünf Monaten nach dem Bilanzstichtag den Jah-
resabschluss aufstellen und spätestens neun 
Monate nach dem Bilanzstichtag den Jahresab-
schluss beim Firmenbuch (elektronisch) einrei-
chen und offenlegen. 
Durch die COVID-19-Gesetzgebung wurde die Of-
fenlegungsfrist auf 12 Monate für alle Jahresab-
schlüsse mit Stichtag vor dem 1.1.2021, für welche 
die Aufstellungsfrist am 16. 3.2020 noch nicht abge-
laufen war, verlängert. Nunmehr erfolgte eine Erwei-
terung dieser Bestimmung.  

Die Frist zur Aufstellung wurde für Jahresab-
schlüsse mit Stichtag bis einschließlich 30.9.2021 
auf neun Monate (statt fünf Monate) und die Offen-
legungsfrist beim Firmenbuch auf 12 Monate (statt 
neun Monate) erstreckt. Für Jahresabschlüsse, bei 
denen der Bilanzstichtag nach dem 30.9.2021, aber 
vor dem 31.1.2022 liegt, gilt eine anteilige Fristver-
längerung (sogenannte „Einschleifregelung“), so 
dass die Aufstellungsfrist spätestens am 30.6.2022 
und die Offenlegungsfrist spätestens am 30.9.2022 
endet. 

Größenklassen für Kapitalgesellschaften 
Welche Unterlagen (Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung, Anhang, Anlageverzeichnis, Lagebericht) 

offengelegt werden müssen, hängt von der Größe 
und Art des Unternehmens ab. Das Unternehmens-
gesetzbuch sieht für Kapitalgesellschaften folgende 
Größenklassen vor:  

Kleinstkapitalgesellschaft 
€ 350.000 Bilanzsumme 
€ 700.000 Umsatz 
10 Arbeitnehmer 

Kleine Kapitalgesellschaft 
€ 5 Mio. Bilanzsumme 
€ 10 Mio. Umsatz 
50 Arbeitnehmer 

Mittelgroße Kapitalgesellschaft 
€ 20 Mio. Bilanzsumme 
€ 40 Mio. Umsatz 
250 Arbeitnehmer 

Große Kapitalgesellschaften 
> € 20 Mio. Bilanzsumme 
> € 40 Mio. Umsatz 
> 250 Arbeitnehmer 

Die nächsthöhere Größenklasse gilt dann, wenn 
mindestens zwei der drei Merkmale (Bilanzsumme, 
Umsatzerlöse, Anzahl der Arbeitnehmer) an den 
Abschlussstichtagen von zwei aufeinanderfolgenden 
Geschäftsjahren überschritten werden. 
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Strafen bei verspäteter Offenlegung 
Bei nicht fristgerechter Einreichung droht eine au-
tomatische Zwangsstrafe von mindestens € 700 
pro Geschäftsführer (Vorstand) und Gesellschaft. 
Wird trotz Verhängung einer Strafe der Jahresab-
schluss nicht offengelegt, so folgen alle zwei Mona-
te automatisch weitere Zwangsstrafen, bis der Jah-
resabschluss beim Firmenbuch hinterlegt ist. 

Werden trotz der Erstreckung der Frist von den Fir-
menbuchgerichten Zwangsstrafen verhängt, emp-
fehlen wir, einen Antrag auf Nachlass der Zwangs-
strafe zu stellen und diesen mit der gesetzlichen 
Neuregelung zu begründen. Darüber hinaus ist die 
Erhebung eines Einspruchs binnen 14 Tagen mög-
lich. 
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